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Antage 2 zur Denkac:hrtlt 

ErIäuIemder Berk:ht 
zum Europäischen Oberelnkommen 

über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
über das.Sorgerecht für Kinder und die Wiederhei .leUung des Sorgeverhältnl_ 

Etntellung 

1. Die Europäischen Justizminister haben bei ihr., 7. Konlerenz 
in Basel vom 15. bis 18. Mai 1972 auf der Grundlage eines von 
Herrn Christian Broda, Bundesmi_ für JustiZ d., Republik 
Osterreich. vorgelegten Berichts geprüft. auf welche Weisa die 
Zusammenarbeit auf dOfn Gabiet der Vonnundschaft und des 
Sorgerechts für Kinde< verbessarl _ kOnnte. 

2. In diesarn Bericht hat der Minister unt., andOfOfn besonderes 
Gewicht auf die Notwendigkeit ~ 8USI eichet Iden Schutzes von 
KindOfn sowie auf das Erfordernis gelegt, die Anerkennung und 
Vollstreckung nationaler Sorgerechtsen1scl1eidungen in tremden 
Staaten sicherzustellen. Die Konterenz hat in ihre< Entschließung 
Nr.l Ofnplahlen. daß das Ministerllomilee des Europarates das 
Europaische KOIl1~ee für juristische Zusammenarbeit (CDCJ) 
beauftragen solle. Methoden d., Zusammenarbeit ZWischen den 
M~gliedstaaten m~ dOfn Ziel zu prüfsn. Kinde<n einen vermehrten 
internationalen Schutz zu gewahren, der ausschließlich auf dOfen 
Wahl beruhe. 

3. Hierauf hat das Ministerl<OIl1itee auf Vor.ichlag des Europäi
schen ~eeo für juristische Zusammenarbeit die Einsetzung 
eines KOIl1_ von Regierurlgssachigen genehmigt. das 
in eine<n ersten Stadium die _ Maßnahmen angeben 
sollte. die innOfhalb des Europarateo zur Verwirldichung der eben 
genannten Entschließung getroffen·_ kOnnten. 

4. De<n SachverstandigekOll1~ gehOrten von den Regierun
gen der M~gliedstaaten e<nannte Sachve<ständige und Be0bach
ter FiMIandS. Spaniens (das 19n ~aat geworden ist) 
und der Haag., Konterenz für Internationales Privatrecht an; Herr 
R. Loewe (Osterraich) wurde zum VOfSitzenden. Herr M. C. Blair 
(Vereinigtes KOnigraich) zum Stellvertretenden VOfSitzenden 
gewah~. 

5. Bei sainOf ersten ~ im JaIv 1973 hat das_
digenkOll1~ auf Grund des ihm art~en Auftrags vorgeschla
gen. zu allererst ein Europäisches Übereinkommen über die 
Anerl<ennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dOfn 
Gebiet des Sorgerechts für Kinder auszuarbeiten. Das Sachver
standigenkOll1~ee hatte zu Recht erkannL daß das Haager Über
einkOll1men vom 5. Oktober 1961 über die Zustandigkeit der 
Behörden und das anzuwendende Recht auf dOfn Gabiet des 
Schutzes von Minderjährigen keine Bestimmungen enthM. wel
che die Vollstreckung austandischer Entscheidungen auf diese<n 
Gebiet sicherstellen. Ferner ist eine Anzahl von M~gliedstaaten 
des Europaratas diesarn Übereinkommen noch nicht beigetreten. 
Es Ofschien daher wünschenswert. daß die M~liedstaaten des 
Europarates. da dteser für eine immer enger werdende Einheit 
sain., M~glieder eintritt. zu _ Zweck ge<neinsame Bestim
mungen ausarbe~en. zumal das Sorgerecht nachteilig beeinflußt 
werden kOnnte. wenn die Maßnahmen. die seine Ausübung 
ermöglichen. im Ausland nicht vollstreckt würden. 

6. 	 1976 haben die schweizerischen Sadwerstandigen dOfn 
Komitee einen Vorschlag für einen Vorentwurf eines Übereinkom
mens über di'J Wiederherstellung des Sorgeverhältnisses für Kin 4 

der vorgelegt. Dieser Vor.ichlag hat sich im besonderen m~ der 
Wiederherstellung des Sorgeverhä~issas für Kinder belaßt. die 

 

(Übersetzung) 

aus dar Obhut desjenigen. der das Sorgerecht hat. Ober eine 
internationale Grenze verbracht worden sind. Das Europäische 
KOIl1~ee für juristische Zusammenarbeit (CDCJ) hat das Sachver
ständigenkOll1~ee ermächtigt. den schweizerischen Vorschlag 
gemeinsam mit dem Entwurf eines Europäischen Übereinkom4 
mens Ober die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidun
gen auf dOfn Gebiet des Sorgerechts für Kinde< zu prüfen. 

7. Im Rahmen dieser Prüfung hat das Sachve<ständigenkOll1itee 
beschlossen. die zwei Entwürfe einandOf anzupassan und diesa 
Texte so zu überarbeiten. daß daraus ein einZiges Übereinkom4 
men m~ zweifeche<n Zweck entstehen soI~e: 

i. 	 Regelung der Anerkennung und Vollstreckung von Entschei
dungen über das Sorgerecht für KindOf und 

•. 	 Wl8derhersteilung des 5o<geverhäItnis im Fall eines Ver
bringens eines Kindes in einen anderen Staat. 

8. Die Vorbereitungsarben sind bei der ~ng des Sachver
ständigenkomitees vom 29. Januar bis 3. Februar 1979 unter dOfn 
VOfSitz von Herrn G. Koumantos (Griechenland) abgeschlossen 
worden. Hierr R. L Jones (Vereinigt.. KOIligraich) war Stellvertre
tender VOfSitzender. 

9. Das Europäische KOIl1~ee für juristische Zusammenarbeit 
(CDCJ) hat den ÜbereinkOll1mensantwurf Oberprüft. ergänzt und 
anschließend dOfn Ministerl<orn~ee vorgeiegt, das den Wortlaut 
des Ü_ommens angenommen und beschlossen haL das 
Übereinkcnvnen zur UntOfZaichnung durch die M~liedstaaten 
des Europarates am 20. Mai 1980 in LuxOfnburg aus Anlaß der 
12. Konterenz der Europäischen Justizminister aufzulagen. 

Allgemeine llI!merl<ungen 

10. Das ÜbereinkOll1men behande~ im Bereich des Sorgerachts 
verschiedene Fallgruppen und legt für sie spezifische Lösungen 
lest. 

Die Fallgruppen und die Lösungen sind totgenda: 

a) 	 Unzulassiges Verbi" Igefl eines Kindes. wenn beide E~Ofnteile 
und das Kind nur AngehOrige des Staates sind. in dem die 
Sorgerechtsen1sung ergangen ist. und wenn das Kind 
überdies seinen gewöhnlichen Aufenthatt in diese<n Staat hat; 
Nichtrückgabe eines Kindes am Ende einer BesuchSZM im 
Ausland _ unter Vertetzung einer von der zustandigen 
Behörde genehmigten Vereinbarung oder unter Verletzung 
_ Entscheidung der zustandigen Behörde über das Recht 
zum persOnlichen Umgang. In diesan in Artikel 8 genannten 
Fillen ist. wenn der Antrag innerhalb eines sahr kurzen. auf 
sachs Monate nach dOfn Verbringen oder der Nichtrückgabe 
festgesetzten Zeitraums gestel~ wird. das Sorgeverhä~is 
umgehend wiederherzustellen. und dies darf von keiner ande-
ren Bedingung abhängig gemacht werden als der des Nach
Weisas der für diesa Fälle vorgesehenen tatsächlichen 
Umstände. 
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b) 	 Unzul4ssiges Vorbtn'9"". ~ eine der in Artikel 8 Abo. 1 
Buchstabe a YCHgesehenen Bedingungen (gemeinsame 
StaatsangehOrigkei1, gewOhnllcher Aufentha1t im Ursprungs-
staat) nich1 erlülh ist, der Antrag _ innerI1aJb _ sechs 
Monaten nach dem unzulAssigen Verbringen gestelh wird. 
Dieser in Artikel 9 genannte Fal _ die WI8derhetSlei
Jung des Sorgeveri1A1tnisses. die nur _ beschrAnlden 
Anzahl von Versagungsgründen unterliegt; diese betreffen 
grundsätzlich die Beach1ung des rechtlichen Gehörs und im 
ersuchten Staa1 bereits ergangener Entscheidungen. 

c) 	 In allen anderen in Artikel 10 genannten Fallen einschlie61ich 
so1cI1er. in _ der Antragersl nach mehr als sechs M0na
ten gestelh wird. sind die fOr die Rückführung festgelegten 
Bedingungen zahlreicher. weil des Kind in der Umgebung. in 
die es verbracI1t worden ist, bereits integriert sein kOnnte. 

11. Um das Übereinl<cmmen fQr eine grOBere Anzahl _ Staa
ten annehmbar zu macI1en. erm6g1ich! es eine besondere Bestim
mung (Artikel 17) den Staaten. durch einen Vorbehalt die in dem 
tlfWAhnten Buchstaben c genannten Bedingungen auch auf eine 
der unter den tlfWAhnten Buchstaben a oder b genannten Fall
gruppen oder auf _ ~. 

Artikel 1 

12. Dieser Artikel enthA1t die llefiniIionen einiger Begriffe. wie 
sie im Sinn des ÜbereinkommenS zu verstehen sind. 

13. Was insbesondere den Begriff .Kind· beIriIfI, so ist das Aber 
von 16 Jahren nicht wegen des VoIljAhrigl<eilsalters. sondern 
deshalb gewähh worden. weil eine Sorgerechtsenlscheidu 
gegen den Willen eines Kindes über dieser Altersgrenze nicht 
oI1ne Schwierigkeiten voIlstreckl_ kOnnte. Überdies-. 
wenig An1a8. ein Kind. soba1d es das 18. l.-.sjahr _ 
hat. gegen ein unzul4ssiges Verbo il '9"" zu schOIzen. 

Oie in der Definition festgelaglen Voraussetzungen in bezug auf 
das Aber des Kindes und sein FIecIot, seinen Aufentha1t seilst zu 
bestimmen. sind kumulaliv aroz.-oden. 

14. In den meisten Mitgliedstaaten des Europarates sind Sorg&
rech-..sctoeidu ausscIo1ielllich den Gerichtan YOrbehaIIen. 
Es gibt jedoch einige MMgIied,"aten. wie ~ Noowegen
und die ~. in __ BeIugris auf VerwaJtungsbehOr
den Oberlragen worden ist, Die Definition des Begriffs ._. 

berücksichtigI-~. 

15. Die SIaa1sangehOrig und der gewOhnliche Aufentha1t 
_ in dem Üben!inkommon nicht definiert und m_ nach 
dem Recht jedes VeWags<II.... be\Jrl8ih _. Was den 
gewOhnlichen Aufenthalt des Kindes beIriIfI, kann __ auf 
die Regeln 1 bis 11 der EnIIIch1le8ung (72) 1 des MinisterkomiIee 
des Europarales zur Vereinheldichung der Rechtsgrundbegrilfe 
"WoIYosiIz' und ,.AuIenIhaII" Bezug geI"'"'"'"" _. 

16. Im SiM des Übereinkommens ist es ....meb1icII. ob die 
Person. der das SOIgetechl gewAhrt oder "",weigert worden ist, 
eine natürliche oder juristische Person. eine Inslilufion oder eine 
_ist, 

17. Die Definition der SOIgetechlsenl!lc!1eidu"!l8 umIa8I auch 
das Recht zum peroOnlichen Umgang. das in Artikel 11 gerege1I 
ist. Eine EnIscheidwng. die sich _ beschrankt, die Rilckgabe 
des Kindes an den Ort .....ordnen. an dem es sich vor seinem 
Verbringen aufgehahen hat. Slelh g1eichfa11s eine SOIgetechls«1l· 
scheidung dar. Die tlfWAhnten Entscheidungen m_ in einem 
Vertragsstaat ergangen sein; dies ergibt sich aus Mikel 7 und 
dem ganzen Aufbau des ÜbereinkommenS. 

18. Das Überein~ ist nicht auf Entscheidungen anzuwen
den. die _ die Sorge fOr die Person des Kindes nocIo das 
Recht auf Bestimmung seines AufenIhaIIes nocIo das Recht zum 
peroOnlichen Umgang betrefIen. Im besollde,en ist es nicht auf 
Entscheidungen anwendbar. die sich nur auf die gesetz1iche 

Vertretung als soiche oder auf die Erteilung _ Genehmigung in 
einer .ermögeo osrechUichen Angelegenheit beziehen. Wo aber 
eine Entscheidung über die gesetzliehe Vertretung unmittelbare 
Wirlcungen auf die Gewährung oder Ausübung des SOIgerechls 
ha~ falh sie in diesem Umfang selbstverstAndlieh in den Anwen
dullgsbeteictl des Übereinkommens (.Sorgerechtsents 
dunge). In einem solchen Fall ist es Sache des die AnerkOMung 
oder VoI1streckung begehrenden Antragstellers. das ersuchte 
Gericht davon zu überzeugen. daß das von dem Ursprungsgericht 
bei seiner Entscheidung über die Fr_ der gesetzlichen Vertre
tung angewandte Recht kraft dieser gerichIIichen Entscheidung 
Rechte und PftichIen auf dem Gebiet der Sorge milumlaBl 

19. Der Begriff .SOIge fiir die Person des Kindes" ist so zu 
verstehen. daß er grundsätzlich die kOrperfiche. mediziniscloe. 
siIIIiche und geistige Fürsorge umfaBI. einschlie6lich der Erzie
hung und des Besuchs _ bestimmten Schule. Es ist jedoch fiir 
zweckrnaBig erachte! worden. keine starre Definition vorzusehan. 
da die Situationen betrAchtlich ......inander abweichen kOnnen. 
Es wird _1etzt1ich Sache des Gerichts des ersuchten Staates 
sein zu altscheidel i, ob bestimmte Handloogen oder Entschei
dungen der sorgeberechliglen Person als Teil der SOIge fiir die 
Person eines Kindes mH der Folge _ sind. daß eine von 
einem Gericht des Ursprungsstaats erfassene Entscheidung in 
den ~ des Übereinkommens falH. 

20. Die Definition des unzulAssigen Verbringens. die eine Sor
gerechtsentscheidung voraussetzt, scIolieBt die Anwendbarkeit 
des Übereinkommens in den FAllen nicht aus. in _ gemä/l 
dem innerstaatfichen Recht das Sorgerecht kraft Gesetzes 
besteht. So1che FAlle kOnnen nämlich unter Artikel 12 lallen. 

Artikel 2 

21. Artikel 2 sieht die rechtliche Zusammenarbeit ZWischen den 
Staaten über zentra1e _ vor. die jeder Vertragsstaat zu 
_ Zweck bestimmt. P""",""". welche die W_ellung 
des SorgeverhAltnisses oder die Anerkennung und VoI1streckung 
_ Enlscheidung in einem anderen Vertragsstaat erreichen 
wollen. kOnnen einen Antrag an die zentrale _ jedes belie
bigen Vertragsstaats richten. Dies hindert sie nich1 daran. sich 
ohne Mitwirkung einer zentralen _ unmittelbar an die 
Gerichte des ersuchten Staates zu wenden. 

Artikel 3 

22. Oie in dieser Bestimmung '«)Ige se'" MI Zusammenarbeit 
umIa8I """"'" die Zusammenarbeit ZWischen den zentralen 
Behi1tdet I ...,.. als auch die lusammenarbeit ZwiscIoeo I den 
z.-.cIigen naIionaIen Behi1tdet,. Damit wird bezweckt, daß 
_ Behi1tdeo1 sich nicht auf die PrOfung der lmerstaatIichen 
Aopekta der iIv*1 _ ,.ogeIegenheiten beschrAnken. 
sondern daß sie auch die intdrnationaIen E1emente berücksichtl
gen. Eine _ Zusammenarbeit eoII zu _ BeecIo1eunigung 
der Verfahren !Ohren. 

Artikel 4 

23. Artikel 4 bezeictlnel die Pf1ichIen der ersuchenden zentraten 
_. Der Antragsteller kann sich an jede beliebige zentrale 
_ wenden. Diese Anordnung ist im Interesse des Antrag
stellers getroffen worden. weil er unter Berücksichtigung der 
lJmSMode (Umzug. Urfaub usw.) am besten in der Lage ist zu 
beurteilen. an welche BeOrde er sich wendel. 

24. Es ist Aufgabe der ersuchet oden zentralen _. sich zu 
vergewissern. daß die beizufilgenden Schriftstücke voIls14ndig 
und in gehOtiger Form vorfiegen. Dies _ ~I.beso"d..e. 
daß in den FAllen. in _ die EntscheöJng im ersuchten Staat 
o"ellsictJUich nicht anerkamt oder voI1streck1 _ kann. die 
zentrale _ nich1 verpf1ict1IeI ist, die SchrifIstOcke der zen
tralen _ des ersuchten Staates zu _. 

25. Obwohl Absatz 4 es der ersuchten _ ermogl~ ein 
Tatigwetden abzulehnen. -.n die Voraussetzungen nach dem 
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Übereinkommen nicht orIiil~ sind, ist cIe zentrale _ den
noch stets befugt, illre UnI8rstOIzung fIlr V""ahfen anzubi-.. 
die aus anderen Gründen zulassig sein kOmerl. Dies ist bes0n
ders dann der FaI, ..., V__ auf der Grundlage _ 

internationalen ~kunft oingeIeiteI_, welche die Aner
kennung und Vollstreckung erlaubt und deren Wirksamkeit durch 
Artikel 1 9 sichergestel~ ist. 

ArtikelS 

26. Die zentrsie _ des _en Staates ist gemäß 
ArtikelS ermAchtig1, sich in geeigneten Fallen unmittelbar an ihre 
zustilndigen BehOrden zu ~. 

27. Die Bastimmung in Absatz 1 dieses Artikels, wonach die 
zentraie _ des ersuchten Staates verpftichlet ist, die ""or
der1ichen Vorkehrungen zu trellen, um den AuIenIhaltsort des 
Kindes ausfindig zu machen, umfaBt Nachforschungen im 
Hoheitsgebiet des _en Staat.... Obwohl eine Person, die 
ein Kind aus den Augen verloren hat, für welches eine Sorge
rechtsentscheidung vorliegt, sich an die zentralen BehOrden aller 
Vertragsstaaten in der Hoffnung wenden kann, eine von ihnen 
kOnne des Kind ausfindig machen, _nt es in der Praxis 
dennoch unwahrscheinlich, daß sich die fragliche Person an die 
zentrale Behörde eines bestimmten Staates zu wenden wünscht. 
sofem es nicht einige Hinweise dahlr gibt, daß sich das Kind im 
HoheiIsgebieI _ Staates'eufhaIIen kOnnte. Die zernrsie 
BehOrde muß zum Ausfindigmachen des Aufenthaltsorts des Kin
des alle Mittel heranziehen, die ihr nach dem Recht des ersuchten 
Staates zur Verfügung stehen. 

26. Die Verpflichtung der zentralen BehOrde des ersuchten 
Staates gemiIB Absatz 1 Buchstabe c ist in einem weiten Sinn zu 
verstehen und umfaBt nicht nur das Verfahren zur Vollstreckbar· 
erktärung im technlachen SiM, sondern auch die W_eI
lung des SorgeyerMltnisses, wie sie in Artikel ß vorgesehen ist. 

29. GemiIB Absatz 3 het der Antragsteller, wenn er sich an eine 
zentrsie BehOrde gewendet hat, keinerlei Kosten zu erstatten, und 
zwar auch dann nich\, wenn sein AnIrag abgewiesan worden ist. 
Oiesa LOsung ist deshalb angenom...", worden, weil die finanziel
len Umstande der betroffenen Personen in sahr vielen Fallen, in 
denen des Übereinkommen anzuwenden ist, bescheiden sind. 
Eine Ausnahme ist jedoch hinsichttich der Kosten der Rückfüh
rung gemecht worden, die vorn ersuchten Staat nicht zu tragen 
sind. 

30. Die zentrale BehOrde des _ Staates het gemäß 
Absatz 4 weitere Aufgeben in Fallen, in denen ihre Bemühungen 
im Namen des Antragstellers zu keinem Erfolg, sondern vielmehr 
zu einer Versagung der Anerkennung oder Vollstreckung geführt 
heben. In einigen dieser FIIIIe kann ... durchaus im Interesse des 
Antragstellers liegen, ein neues V_ren belJefletod das S0rge
recht für das Kind einzuleiten. In FMen dieser Art ist daher die 
zentrsie _ gehalten, alles zu veranlassen, um cIe Vertre
tung des Antragstellers in diesem V_ren sicherzustellen. In 
bestimmten Fallen wird die zentraie _ des _en Staa
tes etwa nach Einscha~ng der Staatsanwaltschaft tätig _ 
kOnnen. 

Artikel6 

31. Des angenommene System sieht vor, daß Mitteilungen in 
der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des ersuchten 
Staates oder in englischer oder franzOsischer Spreche abgefaBt 
oder von einer Übersetzung in eine dieser Sprachen begleitet sein 
müssen. Dieses System wird zu einer Beschleunigung der VoI~ 
streckung von Entscheidungen, die von dem Staat des Antrag
stellers ausgehen, im _en S1aaI führen. 

Oiesa Regeln sind bereits in _ Anzahl von internationalen 
Übereinkünften des EUroparat8S 8JIgStMllT'riilef'l worden. zum ßei.. 
spiel im Europaischen Übereinkommen vorn 27. Januar 19n 
über die Übermittlung von Antragen auf ProzeBkostenhiWe. 

32. Die Wahl dieses Systems mechte eine VorbehaItsmOglich
keit ""order1ich, wie sie in Absatz 3 vorgesehen ist. 

33. Absatz 3 _ Artikels ist in dem Sinn zu .er.!Iehen, deS 
dann. wem ein Vertragsstaat von dem YCMgesehellen Vorbehalt 
Gebrauch gemacht und eine der Amlsspiacheli des Europarates 
ausgeschlossen ha~ jeder andere Vertragsslaat verlangen kann. 
daß bei Mitteilungen an ihn der Staat, der den Vorbeheft gemacht 
ha~ cIe (durch diesen Vorbehe~) nicht ausgeschlossene Amts
spreche veo_ odeI. 

Artikel7 

34. Sorgerechtsentscheidungen müssen resch Vollstreckt wer
den, wenn sie praktisch wirksam sein seilen. Für die Vollstreckung 
im _en Staat genügt es, daß die Entscheidung im 
Ursprungsstaat Vollstreckbar ist. Wenn die innerstaaUichen 
RechtsbeheHe im Ursprungsstaal zuerst eusgeschOpft _ 

müßten, kOnnte sich nämlich die Sechlage selbst nech einem 
unzulassigen Verbringen eines Kindes durch den ZeiIabIauf so 
grundlegend geandert heben, daß die Anerkennung oder VoI~ 
streckung nicht lAnger mit dem Wohl des Kindes im Einklang 
stehen könnte. 

35. Die Vollstreckung wird nur bewilligt, wenn die Entscheidung 
im Ursprungsstaat Vollstreckbar ist. Wenn eine gerichtliche Ent
scheidung, welche die Rechtskraft noch nicht erlangt ha~ im 
Ursprungsstaat nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzun. 
gen Vollstreckbar ist, so hat eine solche Entscheidung im ersuch
ten Staat dieselbe Wirkung. Überdies kann das belaßte Gericht 
gemiIB Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a das V""ah_ zur Aner
kennung oder Vollstreckung aussetzen, wenn gegen die 
ursprüngliche Entscheidung im Ursprungsstaal ein ordentliches 
Rechtsmittel eingelegt _ ist. Derjenige, der sich gegen die 
Anerkennung oder Vollstreckung wend8\, wird diesen Umstand 
nechzuweisen heben. 

36. Sorgerechtsentsungen, die in einem Vertregsstaat 
gemiIB Artikel 7 anerkannt und für Vollstreckbar erklärt worden 
sind, müssen selbstverständlich hinsichttich ihrer Wirkungen den 
innerstaaUichen Entscheidungen des VoIlsIreckungsstaats auf 
diesem Gebiet angeglichen _. 

Artikel ß 

37. Artikel ß bezieht sich auf den oben in Nummer 10 a der 
altgemeilletl ~ dargestellten Fall und begrenzt die für 
die Rückführung des Kindes festgelegten Voraussetzungen auf 
ein striktes Minimum. 

38. Überdies wurde es für zweckmäBig erechte~ da sich viele 
Falle urm '.ssigen Verboingens in Zusarromenhang mit der Aus
übung des Rechts zum persönlichen Umgang ereignen, bes0n
dere Bastimmungen für solche Falle vorzuscforeiben. In diesen 
Fallen sieht Artikel 8 Abs. 3 die Rückgabe des Kindes gemäß den 
Absätzen 1 Buchstabe b und 2 vOr, selbst wenn die Vorausset
zungen des Absatzes 1 Buchstabe a nicht orIiil~ sind. 

Artikel9 

39. Oiesa Bestimmung ist auf alle nicht von Artikel 8 ""eB1ero 
Falle eines unzulassigen Verbo'ogeoos von Kindern anzuwenden, 
wenn ein Antrag bei einer zentralen Behörde innerhalb von sechs 
Monaten nach dem unzulässigen Verboingen gestel~ wird. 

40. Die drei Versegungsgninde sind, kurz gesagt, folgende: 
Nichlzustellung in Säumnistallen, _ogeIoode ZuslAndigkeit des 
Urspn.o ogsgeo ichIs in Säumnistallen und mHeinender unverein
bare Entsclieidungen. 

41. Z-* des Absatzes 1 Buchstabe a ist es sicherzustellen, 
daß Entscheidungen nur dann anerkannt oder __, 

wenn der Person, an die nach dem anzuweoodeooden Recht in 
einem Veriahren über das Sorgerecht für ein Kind eine Zustellung 
zu bewirken ist, auch eine angemessene MOgIichkeit zum 
Erscheinen gegeben _ ist, Derjenige, dem die Mitteilung 
über die Einleitung des V""ahrens nicht rechtzeitig zugestel~ 
worden ist, braucht nicht derjenige zu sein, der sich nun gegen die 
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Anerkennung __ Wem ""ischen der urspnjnglichen Ent· 
scheidung und dem Antrag auf Anerkennung ein Wechsel bei den 
P","",*, eingetreten ist, die von der Sorge rur das Kind betroIfen 
sind, so muß defjenige, der sich _ die Aner1<ennung __ 
wenn er sich auf Buchstabe a berufen will, nachweisen. daß dem 
ursprOnglichen BekIagIen nicht ordnungsgernIß zugestelk _
den ist. 

42. Absatz 1 Buchstabe b soll den Fall erfassen, in dem die 
Entscheidung in _heit des Beklagten ergangen ist und 
keine ausreichend engen Verbindungen zwischen der Be/1Orde, 
welche die Entscheidung geIA1ft hat, und den Parteien vorhanden 
waren, um die Aner1<ennung oder Vollstreckung der Entscheidung 
zu rechtfertigen. 

43. Absatz 1 Buchstabe c er1aubI die Versagung der Aner1<en
nung und Vollstreckung, wenn eine fnlhere Entscheidung über 
das Sorgerech1 im ersuchten Staat berei1s erlassen _ ist. 
Diese Entscheidung muß vor dem unzuIassigen Verbringen v0ll
streckbar gewotden sein. Hauptzweck dieser Bedingung ~ es, 
eine Person an einem "forum shopping" zu hindern, indem sia 
eine gOnstige Entscheidung in einem anderen Staat als dem des 
Aufenthalts des Kindes erlangt, hierauf das Kind in jenen Staat 
entfahrt und die Entscheidung sodaM als Versagungsgnn:t her
anzuziehen Y8fSUCht. 

44. Der worUaut des Absatz8l2 sIeIft klar, daß ein Antrag an die 
zentrale Be/1Orde keine unertafIIiche Voraussetzung dafür ist, daß 
das von diesem Übereinkoomen vorgeseheue System ange
wandt wird. In den FAllen der AItil<eI9 und 10 ist es auch 1IIOg1ich, 
daß sich der Antragsteller ci1ne Einschaltung der zentralen 
Be/1Orde unmittelbar an doe zustandige Be/1Orde des ersucI1ten 
Staates _. Wem alle maIlgebliochen Voraussetzungen des 
Übereinkommens erlülft sind, hat die zustllndige Be/1Orde das 
S~ des Übereinkommens anzuwendien. 

45. Die Versagungsgründe des _ 9 beziehen sich allein 
auf das Verfahren; die Tatsachen, auf welche die _ 
Entscheidung gestützt wurde, dürfen nicht nachgeprOft _. 

Artikel 10 

46. DiMe Besbmmung ist anzuwenden, wenn kein unzuillssiges 
Verbringen vorliegt oder wem der Antrag auf Aner1<ennung oder 
Vollstreckung mehr als sechs __ nach dem unzuillssigen 
Verb!. '9"" gestelt _ ioI. Wenn der ersuchte Staat den 
Vorbehalt nach Arbkel 17 angeboacl1t ha~ sind die in ArbkeI 10 
festgelegte" VersagungsgrOnde aber auch dann anzuwenden, 
wenn der Antrag auf WiedettlersteIU (des Sorgeverllältnisses) 
innerhalb von sechs _ nach dem unzuillssigen Verb! ''9'''' 
gesteift _ ist. 

47. Absatz 1 Buchstabe a dieser Besbmmung ist einschr4nken
der als die ilbIiche Klausel, welche die Versagung der Vollstreck· 
barerIdarung aus Gründen der Off... l1Iichan Ordnung ragelt. Da 
das Wohl des Kindes einer der Grundwerte des Rechts ist, soIke 
Absatz 1 Buchstabe a dieser Besbmmung die Versagung der 
Anerkennung und Vollstreckung _ Entscheidung errn<lglichan, 
wenn eine soIcha Vollstreckung eine offensichtliche Verielzung 
dieses Grundwertes darstellen würde. 

48. Absatz 1 Buchstabe b soll eine gerech1e LOsung in den 
FAllen ermOglichen, in deroen das ersuchte Gericht Gründe zur 
Annahme hat, die VerhIIItnisse hlltIen sich derart geAndert, daß 
die anzuerkennende oder zu Il0l_ Entscheidung nicht 
mahr dem Wohl des Kindes ... otspticht. Wem das ersuchte 
Gericht unter _tung der Bet.wteiIung durch das Ursprungs
gericht festste1ft, daß sich die VerhIIItnisse gellndert haben, kann 
es die Anerkennung oder Vollstreckung _. Die n0twen
dige Änderung der Verhilltnisse kann auf einer neuen T atsacha 
beruhen, aber auch auf bloßem Zeitablauf, als dessen Ergebnis 
das Wohl des Kindes nicht mehr dasselbe ist wie fnlher. Es 
besteht ~ eine wichbge Ausnahme von dieser Regel: Ein 
Wechsel des Aufenthaltsorts des Kindes nach einem unzulässi
gen Verbringen kann rur sich allein keine soIcha Änderung der 
Verhilltnisse begründen. Hierdurch soll der MOglichkeit vorge

beugt werden, daß in allen Fällen von Kindesentziehung der 
Entführer den Wechsel des Aufenthaltsorts des Kindes als Argu· 
ment für die Einleitung eines (neuen) Verfahrens benutzen 
kOnnte, das dann letztlich zu _ Versagung der Anerkennung 
oder Vollstreckung führen Ialnnte. Die Lage ist ~, selbst 
wenn die ursprOngliche Entscheidung vor der EntIOhrung erfassen 
_ ist, anders, falls der Antrag auf Anerkennung oder Voll
streckung so lange Zeit nach der EntIOhrung eingebracht wird, 
daß gesagt _ kOnnte, es ware gegoen das Wohl des Kindes, 
das sich berei1s in der Umgebung seines neuen Aufenthaltsorts 
eingelebt ha~ wenn es an seinen fnlheren Aufenthaltsort zurück· 
gebracht würde. In solchen FAllen ist es nicht der Wechsel des 
Aufenthaltsortes, sondern die Eingliederung des Kindes in saine 
~ Umgebung, die eine erneute Überprüfung rechtlerbgen 
kann. 

49. Es ist zu beechten, daß der Ausdruck "offensichUich" sowohl 
in Buchstabe a als auch in Buchstabe b des Absatzes 1 veMandt 
wird. Oie Absicht der Verfasser war zu unterstreichen, daß diese 
Versagungsgründe nur in eindeutigen Fällen herangezogen wer
den !<Onnen. 

SO. Zweck des Absatzes 1 Buchstabe c (i) und (ii) dieser Besbm· 
mung ist es, die Versagung der Anerkennung und Vollstreckung 
ZU ermogIichan, wenn die Verbindungen des Kindes zum ersuch
ten Staat substantieller Natur sind und das Kind keine solchen 
Verbindungen zum Ursprungsstaal hatte oder wenn die einzige 
Verbindung darin besteht, daß es eine doppefte StaatsangehOrig
keit besitzt. 

51. Nach Buchstabe d kann die Anerkemung und Vollstreckung 
auch versagt _, wenn eine Entscheidung mH einer im 

ersuchten Staat ergangenen oder in einem dritten Staat ergange
nen und in ersuchten Staat vollstreckbaren Entscheidung unver
einbar ist. Ein IIivllicher Versagungsgrund ist bereits in Arbke/ 9 
Abs.1 Buchstabe c vorgesehen. Da aber Artikel 10 auch anzu
wenden ist, wenn kein unzuillssiges Verbringen vorI~ sind die 
Erlordemisse in bezug auf diesen Versagungsgrund _as ande
rer Art. Um diesen Versagungsgnn:t 81'_ Iden zu kOnnen, muß 
die fnlhere Entscheidung ""ar nicht vor dem unzuillssigen Ver
bringen ergangen sein, aber das Verfahren, in dem diese Ent· 
scheidung ergangen ist, muß vor dem Verfahren auf Anerkennung 
und Vollstreckung eingeleitel_ sein. Dies soll denjenigen, in 
dessen EinIIu6bereich sich das Kind im ersuchten Staat befindet, 
an dem Versuch hindern, die Wirkung der auslllndischen Ent· 
scheidung zu beseitigen, indern er im ersuchten SteaJ nach 
Einleitung des Verfahrens zur AnerkennUng oder Vollstreckung 
ein (neues) Verfahren in die Wege leitet. 

52. Die Beweislast hinsichUich der Versagungsgründe trägt 
gnn:tsätzlich die Partei, die sich gagen die Anerkennung oder 
Vollstreckung der auslandischen E~__ 

53. Die Unvereinbarkeit ist schließlich kein automabscher Ver· 
sagungsgrund. Die Versagung kann nur erfolgen, wenn sia dem 
Wohl des Kindes entspricht Sein Wohl wird bei der Wahl zwi
schen unterschiediichan Entscheidungen maßgeblich sein. 

54. Sorgerechtsentscheidungen müssen in den anderen Ver· 
tragsstaaten anerkannt und IIoIlstreckt _, selbst wenn sie 
noch nicht die Rechtskraft erfangt haben. Arbke/10 Abo. 2 Buch· 
stabe a lagt eine bedeutsame Ausnahme von diesem Grundsatz 
lest. 

55. Der Begriff "Aussetzung" des Vollstreckungsverfahrens ist 
in dem Sinn zu verstahen, der ihm nach dem Recht des zuständi
gen Gerichts zukommt. 

56. Die Rechtshängigkeit (Absatz 2 Buchstabe b) stel~ nach 
diesem Übereinkommen keinen Versagungsgrund dar, wohl aber 
einen Gnn:t dafür, das Verfahren zur Anerkennung oder Voll· 
streckung auszusatzen. Hierfür gib! es zwei Gründe: Einerseits 
weifte man vermeiden, daß jedes bei einem Gericht des ersuchten 
Staates anhangige Sorgerechtsverfahren in bezug auf dasselbe 
Kind .-.digerweisa ZIM' Versagung der Anerkemung oder 
Vollstreckung ruhrt, zumal im Stadium der Anhängigkeit das 
Ergebnis dieses Verfahrens noch ntcht vorherzusehen ist. Arlde
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rerseits sieht Artikel 10 Abo. 1 BuchsIabe d Fillie vo<. in denen 
trotz des Vorhandenseins einer unvereinbaren innerstaatlichen 
Entscheidung der auslAndischen Entscheidung der Vorrang ein
zuräumen ist. Es wAre zu yjeI ver1angt, woIhe man erwarten. daß 
das Gericht, das über die Ane!1<ennung oder Vollstreckung ZU 
entscheiden hat, auf _ Umstande im VO<hinein, wAhrend das 
Verfahren noch anhangig ist, Rücl<sicht nimmt. 

57. Die Rechtslage nach Absatz 2 BuchsIabe c ist defjenigen 
unter BuchsIabe b Ahnlich. 

58. Das Wort .kann· im Einleitungssatz des Absatzes 2 ermög
licht es dem Richter auch, eine Frist zu bestimmen, innerhalb 
deren das innerstaatliche Verfahren beende! sein muß, widrigen
falls das Verfahren zur Ane!1<ennung oder Vollstreckung fortge
setzt werden kann. In den Staaten, in denen dem Rtchler aus 
verfassungsrechUichen Gründen ein solches Ermessen nicht ein
gerAumt _ kann, kann der Gesetzgeber ihm gegenüber 
bindende Vorschriften erlassen. 

Artikel 11 

59. Absatz 1 dieser Bestimmung erkennt grundsAtziich das 
Recht zum persOnlichen Umgang an. Da sich die Voraussetzun
gen für die Ausübung des Rechts zum persOnlichen Umgang, das 
einem Enernteil eingerAumt worden ist, der das Sorgerecht für 
das Kind nicht hat, von Staat zu Staat betrAchtlich _ 
kOnnen, erschien es angezeigt. den zustandigen _detl des 
ersuchten Staates in einer besoo _ Bestimmung in bezug auf 
Entscheidungen Ober das RecIoI zum persOnlichen Umgang ZU 
gestatten, solche aus anderen Vertragsstaaten stammende Ent
scheidungen zu Andem oder ZU ergInzen, um sie in 0IJereinstim. 
mung mit der im ersuchten Staat geh8l1dhabten Praxis zu brin
gen. Zu diesem Zweck errnAcIotigt Absatz 2 die zustAndige 
BeIoOrde des ersuchten Staates, die Art und Weisa festzulegen, in 
der diesas Recht ausgeübt _ kann, insbesoo odere in Über
einstimmung mit den von den Parteien ~ Verpflich
tungen und unter BerücI<sichtigu von 0rtIichen Gegebenheiten 
wie _a der Zeilen der ~. 

60. Absatz 3 ermöglicht es der.- BeIoOrde des ersuchten 
Staates auf Antrag der Person, die das Recht zum persOnlichen 
Umgang beansprucht. sich an die ..-odige BeIoOrde ihres Staa
tes zu wenden, um eine Entscheidung Ober das Recht zum 
persOnlichen Umgang zu erwi"'en, beSOOodere -.n die Ane!1<en
nung und Vollstreckung der ~ung -.agt 
worden ist. 

Artikel 12 

61. Diese Bestimmung sieht Abhille in den Fillien vo<, in denen 
einer Person, die das Soogerecht krall Gesetzes (ex lege) inro&
hatte oder bloß _ (de facto) ausiibte, ihre Sorge durch 
ein unzutassiges Veo1x, ogen des Kindes Ober eine internationale 
Grenze entzogen wurde. Eine Entscheidung der zustandigen 
BehOrde müBte daher nach dem Verbringen erwirtd _, um 
Maßnahmen in einem anderen Vertragsslaat zu ermöglichen. Es 
erschien erforder1ich, daß eine solche Entscheidung doe n0twen
dige Gewißheit über die Person des im Ursprungsstaal Sorgebe
recIoti9'en gibt und es so dem ersuchten Staat erlaubt, die nach 
dem Ubereinkommen vorgesehell8f1 Maßnahmen zu ergreifen. 

Die Bestimmung bezieht sich auf alle FIllIe, in denen das S0rge
recht von einem Ehemteil oder von beiden gemeinsam ohne eine 
vo<angeIoende Entscheidung ausgeübt wird. 

Die Bestimmung erfaBt lalsäclolich zwei Situationen. Die erste 
liegt vo<, ~ eine Person oder BehOrde nach dem Recht des 
Ursprungsstaats das Soogeoecht hat, detjeooige aber, der das Kind 
verbringt. diesas Recht nicht hat. Die zweite ist gageben, wenn 
zwei Personen das Soogerecht für das Kind miteinander teilen und 
eine von ihnen das Kind unter Ver1etzung der Rechte der anderen 
verbringt. Obwohl eine Soogeoechtsentscheidung in beiden Fillien 
notwendig ist, erforder1 der erste Fall nur eine Bestatigung des 
Sorgerechts, wAhrend im zweiten Fall eine Sachentscheidung 
erforderlich sein kann. 

62. Die im Ursprungsstaal ergangenen Entscheidungen müssen 
zwei Elemente enthalten. Erstens müssen sie das Verbringen als 
unzulassig erklären. Zweitens mössen sie denjenigen bezeich
nen, der das Soogeoecht innehatte, um die Rückgabe des Kindes 
an ihn zu ermöglichen. Diese Angaben _ sich je nech dem 
innerstaatlichen Recht des Ursprungsstaats aus einer einzigen 
Entscheidung oder aus zwei getrennten Entscheidungen erge
ben. Eine Entscheidung, die sich auf die Anordnung der Rückfüh
rung des Kindes an den Ort beschrankt, an dem es sich vor dem 
Verbringen befunden ha~ kann jedoch als rur die ~ung des 
Artikels 12 ausreichend erechte! _. 

Artikel 13 

63. Artikel 13 zAhn alle Schriftstücke auf, die jede Person vorzu
legen hat, welche die Aner1<ennung oder Vollstreckung einer 
Entscheidung begoehr1. Die Erloodemisse des Artikels 13 müssen 
erfütn sein, gleichgünig ob sich die Person, welche die Ane!1<en
nung oder VoIlstred<ung ertangen will, unmittelbar oder durch 
VermittkMlg der nach dem Übereinkommen vOigeseheraen zentra
len _detl an die Gerichte des ersuchten Staates _. 

64. Das Wort .gegebenenfalls· in Absatz 1 BuchsIabe d bedeu
te~ daß ein Schr1ftstück, aus dem sich die VoIlstred<berl<eit der 
Entscheidung ergibt, nur notwenäog ist, wenn der Antragsteller die 
Volistred<ung der Entscheidung und nicht bloß deren Ane!1<en
nung begehrt 

Artikel ,. 

65. Diese Bestimmung bezweckt, die Aner1<ennung oder Voll
streckung von Entscheidungen dadurch zu erleichtern, daß die 
Staaten aufgerufen _, ihre einschlagigen verfahrensrechtli
chen Bestimmungen, soweit erforderfich, zu vereinfachen. Im 
Rahmen der Artikei 8 und 9 seinen in den Staaten, die ein 
Eilverlahren kennen, AntrAge auf Rückführung in einem solchen 
Eilverfahren gestellt _. 

Artikel 15 

66. Die eigene Meinung des Kindes über sein Wohl kann für die 
Entscheidung. die das Gericht nach Artikel 10 Absatz 1 Buch
stabe b zu _ hat, oft von großer -.wog sein. Das Gericht 
ist nicht verpflichtet, selbst das Kind zu hören, sondern kann 
gernaB dem Obereinkommen ersuchen, daß das Kind durch eine 
andetre BeIoOrde oder hierzu errnAcIotigte Person gehört wird und 
die so er1angten Ergebnisse dem Gericht übermitteit _. 

67. Die Kosten der Ennittlungen haben die BehOrden des Staa
tes zu tragen, in dem sie durchgeführt wurden (Absatz 2). 

68. Nach Absatz 3 kOnnen Ermittlungsersuchen und die Ergeb
nisse der Ermittlungen über die' zentralen BehOo den übersandt 
_. Dies gin euch für die FIllIe, in denen der Antragsteller sich 
nicht an die zentralen BehOrden gewandt ha~ um ein gerichtliches 
Verfahren einzuleiten. 

Artikel 16 

69. Diese Bestimmung dient dazu, die Kontaktaufnahme zwi
achen den zentralen BehOrden durch den Verzicht auf die FOrm
lichkeil der Legalisation zu beschleunigen. Ähnliche Bestimmun
gen enthafIen euch andetre ÜbereinI<ommen, z. B. Artikel 6 des 
Übereinkommens der EuropAischen Gemeinschaften') vorn 27. 
September 1968 über die gerichtliche ZUSIandigkeit und die Voll
streckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handels
sachen. 

Artikel 17 

70. Nach Artikei 8 Abo. 2 finden die in dem Übereinkommen 
vorgesehao oeo I Gründe für die Versagung der Aner1<ennung und 
VoIlstred<ung auf die Falle keine ""-ndung, auf die sich jene 
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Bestimmung bezieht Uberdies Sind die Versagungsgrunde bei 
dem In Artikel 9 genannten Fall sehr beschränkt. der em unzuläs
SIges Verbnngen behanden. wenn der Antrag auf Anerl<ennung 
oder Vollstreckung Innerhalb von sechs Monaten gestein worden 
1St Da bestimmte Mitgltedstaaten Schwtengkeiten haben, diese 
Beschränkungen zu akzeptieren. enTIOghcht ihnen Artikel 17. 
einen Vorbehalt anzubnngen 

71 Eine Erklärung. die alle In dieser Bestommung vorgesehenen 
Fälle erlaBt. gibt den Genchten oder anderen zuständigen BeIIOr
den des ersuchten Staates die MOglichkert. die Anerkennung und 
Vollstreckung erner Entscheodung ernes andereR Staates aus 
ernern der In den Artil<eln 9 und 10 genannten Gro_ zu versa
gen. glerchgultlg ob ern unzulässoges Verbnngen, vorlag oder ob 
das Kind ern Ange/IOriger des Ursprungsstaats Ist und dort ....nen 
gewöhnlichen Aufenthan hat 0... ergibt SICh aus der Tatsache. 
daß Artikel 1 0 auch die drer In Artikel 9 Abs 1 angeführten Gro_ 
als Versagungsg~ zuläßt Nach Artikel 17 kann SICh die 
Erklarung ernes Staates auch bloß auf ernoge der In den genann
ten Bestimmungen bezerch_ Versagungsgro_ beziehen. 
So kOnnte etwa ern Staat In seoner Erklarung angeben. daß der 
Mangel der ordnungsgemäßen Zustellung kem Versagungsgrund 
In Fällen nach Artikel 8 Abs 1 und 3 ost. währilnd er sich die 
MOglichkert vorbehän. SICh auf die anderen Versagungsgro_ zu 
stützen. Ein Staat kOnnte SICh auch dafür entscheiden. alle Verso
gungsgronde oder einen von ihnen auf die von Artikel 8 Abs 1 
erlaßten Fälle nICht anzuwenden. sie dagegen auf emen von 
Artikel 8 Abs 3 erlaßten Fall anzuwenden 

72 Ein gemäß Artikel 17 angebrachter Vorbehah findet auch auf 
die In Artikel 10 angeführten Fälle Anwendung. weil nach j9ner!I 

Artikel alle Besbmmungen des Über9lnkommens anwendbar Sind. 
einschließlich ledes in bezug auf die Artikel 8 und 9 angebrachten 
Vorbehans 

73 Artikel 17 Abs. 2 SIeht vor. daß. falls ern Staat eroe Verb&
hanserkläNng abgegeben hat. die anderen Staaten gegenüber 
Entscheidungen jenes Staates dieseiben Versagungsg~ 
anwenden kOnnen. die In der V_ltserftIäNng ,""es Staates 
genannt Sind 

Artikel 18 

74. Diese Bestimmung sieht VOlr. daß ern Vertragsstaat einen 
Vorbehan zu Artil<el t2 anbringen kann; in dieSlem Fall kann er 
jedoch nICht verlangen. daß seine eigenen Entscheodungen nach 
Artikel 12 in den anderen Vertragsstaaten vollstreckt werden. 

Artikel 19 

75. Ooese Bestimmung legt fest. daß das Übereinkommen nICht 
ausschließt. SICh auf erne andere zwischen dem Ursprungsstaat 
und dam ersuchten Staat geRende intemabonale Ubereinkunlt 
oder eine andere Rachtsnorm des ersuchten Staates zu berufen. 
Wenn eine solche Besbmmung die Anerkennung und VoIlstnek
kung erleichem würde. geht sie dam Uberernkommen vor. Der 
Wortlaut dieser Besbmmung folgt Artikel 23 des Haager Uberein
kommens vom 2. Oktober 1973 über die Anerkennung und Voll
streckung von Unterhalto9lltscheidungen. 

76. Wenn SICh jemand zum Zweck der Anerkennung oder VoI~ 
streckung auf ein zweiseibges Abkommen ZWischen dam 
Ursprungsstaat und dam ersuchten Staat beruh. kann er dennoch 
die Unterstützung durch die nach _ Ubereinkommen einge
richteten zentralen _ in Anspruch nehmen. 

Artikel 20 

77. Absatz t dieser Besbmmung wiR KonRikte zwischen dieSlem 
Übereinkommen und anderen internationalen Übereinkünften ver
meiden. denen ein Vertragsstaat angehOrl. 

78. Es ist mOgrlCh. daß einige Mitgroedstaaten des Europarates 
für ihr VerhAnnis zueinander einheitliche RachtsVOrachnlten oder 
ein besonderes System für die Anerkemung und Vollstreckung 

von Sorgerechtsentscheodungen haben und deshalb wunschen. 
fur diesen Zweck Ihre Hoheitsgebiete als em einheitliches Gebiet 
zu behandeln Solne SICh dieser Fall erergnen. wurden die regio
nalen Vereinbarungen dem vOOlegenden UberelOkommen vorge
hen. was Absatz 2 enTIOghcht 

Arttkel21 biS 27 und 29 biS 30 

78 DIese Artikel entsprechen mrt den erlorderfichen ModifikatiO
nen den Schlußbesbmrnungen. die b9I den Im Rahmen des 
Europarates geschk>ssenen Uberelnkommen und Vereinbarun
gen ublich Sind. die meht auf die Mitgliedstaaten der Organtsatoo 
beschränkt Sind 

80 Artikel 23 betrifft den BerIrItt zu dam Uberernkommen durch 
Staaten. die nICht Mrtgliedstaaten des Europarates Sind. Ein sol
cher Staat muß. um dem Übereinkommen bertreten zu können. 
durch das Minosterkomitee auf Grund ernes der Satzung des 
Europarales entsprechend gefaßten Beschlusses erngeladen 
werden (Zwerdnltelmehrheit dar abgegebenen Stimmen und ern
fache Mehrheit der Sbmmen aller Vertreter. die Anspruch auf 
eenen Sitz m Mintsterkomitee haben) Obwohl das vortiegende 
Ubereenkommen ketn nur den Mitgliedstaaten des Europarates 
YOrbehaltenes Uberetnkommen 1St. setzt es doch voraus, daß die 
kunftigen Vertragsstaaten Gemeinsamkeiten und 91n gewosses 
Maß an Verwandtschaft im Bereteh des Familienrechts aufwetsen 

81. Oamrt Nichtrnitgliedstaaten. welche die eben erwähnten Vor
aussetzungen nICht erfüllen. nICht allein durch Erlangen emer 
Mehrheit Im Mintsterkomitee Vertragsstaaten werden können, 
SIeht Artikel 23 Abs. 1 vor. daß alle Mrtgliedstaaten des Europara
les zugestimmt haben fT1ussen, die beretts Vertragsstaaten des 
Uberernkommens sind 

82. Artikel 24 betrifft die Erstreckung des Uberernkommens auf 
HoheitsgebIete. für die der Vertragsstaat vertretungsbefugt ISI. 
Artikel 25 enTIOglicht die räumlich verschiedene Anwendung des 
Übereinkommens. falls ern Vertragsstaat aus ZW8I oder mehr 
~nheiten mit unterschiedlichem Rechtssystem bestehl. 
Artikel 26 enthält Bestimmungen über die Anwendung des Über
ernkommens auf Verfregsstaaten. die ..... _r mehr Rachts
systeme haben. glelchgultlg ob SICh das Uberernkommen auf die 
Gesamtheit der Geboetseonheiten beZieht. aus denen dar Ver
tragsstaat besteht. 

83 Oie Verweosung auf .das Rechtssystem. zu dam die betref
fende Person die angste Beziehung hat· in Artikel 26 Abs. 1 
Buchstabe a 1St als VerwetSOng auf etnes der Rechtssysteme zu 
verstehen. aus denen der betreffenda Staat besteht 

Artl kel28 

84. Um die WirkurlQSW8l58 des Uberetnkommens ZW1schen der 
Staaten zu erleK:htem und zu veremhertlichen, Ist vorgesehen 
daß die Vertreter der von den Vertragsstaaten besbmmten zentra
len BehOrden am E_ des dritten Jahres. das auf den Tag des 
Inkrafttretens des Uberernkommens folgt. zu erner Tagung einge
laden werden sollen. Diese Vertreter werden Erwägungen über 
die Anwendung des Ubereinkommens anzustellen haben. Ihre 
~ngen und die b9I der Tagung gefaßten Beschlüsse wer
den in einen Bericht aufgenommen werden. der dem Minister
komitee des Europarates zur Kenntmsnahme vorgelegt und unter 
den _ der Vertragsstaaten mOglichst umfassend verteiH 
wird. 

Bei dieser Tagung werden sich Mrtgliedstaaten des Europarates. 
die nicht Vertragsstaaten des Ubereinkommens sind. durch einen 
Beobachter vertreten lassen kOnnen. Zweck dieser ihnen gebote
nen MOglichkeit ist es. die Rabfikabon des Ubereinkommens 
durch diese Staaten zu erleiichtem. 

85. Jederzeit nach dam Tag des Inkrafttretens dieses Überein
kommens kOnnen solche Tagungen in regelmäßigen Abständen 
auch auf lnitiabve des Generalsekretärs des Europarates einberu
fen werden. 
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